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Rechtsfragen zur Gästekarte „Bad Hindelang Plus“ Werbung ● Ausgabe ● Bedingungen Praktische Tipps und Anleitungen



Rechtsanwalt Rainer Noll & Gästeinformation Bad Hindelang



Visitenkarte



Rechtsanwalt Rainer Noll Kirchheimer Straße 40 70619 Stuttgart Tel.: 0711 / 25 35 95 65 Fax: 0711 / 25 35 95 66 Mail: [email protected] Internet: http://www.rechtsanwalt-noll.de
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Tätigkeitsprofil Spezialisierung auf Reise- und Tourismusrecht Über 20-jährige Erfahrung mit Angebots- und Vermarktungsformen im Inlandstourismus Tätigkeit nur auf Anbieterseite Rechtliche Beratung und Vertretung von Inlandstourismusstellen, Privatvermietern, und Berherbergungsbetrieben Rechtliche Betreuung von Gästekarte-Konzepten, insbesondere rechtliche Betreuung der Entwicklung der Gästekarte Bad Hindelang PLUS Mitglied des Deutschen ReiseVerbandes Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Reiserecht
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1. Einleitung 1.1 Herzlichen Glückwunsch !!!



Sie sind hier, weil Sie sich als Gastgeber für die Mitwirkung am Projekt der Gästekarte Bad Hindelang PLUS entschlossen haben Sie haben verstanden, dass es sich bei der Gästekarte Bad Hindelang PLUS um ein sehr attraktives, innovatives Vermarktungsinstrument handelt, dem die Zukunft gehört und das entscheidend zur Verbesserung Ihrer Belegungsquote und zur Zufriedenheit Ihrer Gäste beitragen kann
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1. Einleitung 1.2 Was wollen dieser Vortrag und die rechtlichen Rahmenbedingungen zur Gästekarte Bad Hindelang Plus nicht ?



Unverständliches „Juristendeutsch“ verbreiten! Den Gastgebern unnötigen juristischen „Formalkram“ zumuten! Die Gastgeber rechtlich knebeln, bevormunden oder über den Tisch ziehen ! Die Gäste durch überflüssige überzogene Regelungen abschrecken !
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1. Einleitung 1.3 Was wollen dieser Vortrag und die rechtlichen Rahmenbedingungen zur Gästekarte Bad Hindelang Plus tatsächlich?



Verdeutlichen, dass jedes innovative Produkt bestimmte rechtliche Risiken hat und deshalb rechtliche Regelungen unverzichtbar sind, Klarmachen, dass die rechtlichen Regelungen und Abläufe vornehmlich dazu dienen, rechtliche Risiken, vor allem Haftungsrisiken für die teilnehmenden Gastgeber auszuschließen Informationen und Tipps geben, wie dieses Ziel auf der Grundlage der rechtlichen Regelungen durch den Gastgeber erreicht werden kann im Rahmen  seiner Werbung  der Ausgabe der Karte  der Behandlung von Fragen und Einwänden der Gäste  bei Reklamationen, Unfällen oder Pannen 6



2. Rechtliche Ausgangssituation 2.1. Was ist die rechtliche Ausgangssituation für den Gastgeber bezüglich seines Vertrages mit dem Gast?



Der Gastgeber schließt im Falle einer verbindlichen Buchung mit seinem Gast einen so genannten Gastaufnahmevertrag, auch Beherbergungsvertrag genannt Dieser Gastaufnahme- oder Beherbergungsvertrag ist in Deutschland nicht durch spezielle gesetzliche Bestimmungen geregelt Die deutschen Gerichte wenden hauptsächlich Mietvertragsrecht an Deshalb wird umgangssprachlich auch meistens von Zimmervermietung oder Ferienwohnungsvermietung gesprochen
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2. Rechtliche Ausgangssituation 2.2 Wofür muss der Gastgeber nach dem Gastaufnahmevertrag rechtlich einstehen, bzw. haften? Der Gastgeber muss Gewähr leisten, umgangssprachlich: dafür einstehen, dass seine Leistungen ordnungsgemäß, vollständig und mängelfrei erbracht werden Den Gastgeber treffen bestimmte Pflichten im Zusammenhang mit der Sicherheit seiner Gäste Beispiele:  Räum- und Streupflicht im Winter  Haftung für zu glatten Boden  Gefährlicher, nicht gesicherter Treppenabsatz Derartige Haftungsrisiken als Privatvermieter oder gewerbliche Beherbergungsbetriebe kann und sollte der Gastgeber durch eine Haftpflichtversicherung absichern 8



2. Rechtliche Ausgangssituation 2.3 Worin besteht demnach das rechtliche Problem für den Gastgeber im Zusammenhang mit den Leistungen der Gästekarte?



Die Leistungen der Gästekarte könnten sich aufgrund der Übergabe der Karte durch den Gastgeber als Leistungen des Gastgebers darstellen Dies könnte insbesondere dann gelten, wenn beim Gast der Eindruck besteht, dass er dem Gastgeber für die Gästekarte ein spezielles Entgelt bezahlt Das könnte dazu führen, dass der Gastgeber für die Leistungen der Gästekarte Gewähr leisten muss (Beispiel: Die Bergbahn fährt nicht; das Bad ist wegen Überfüllung geschlossen) Insbesondere könnte das aber zur Haftung des Gastgebers bei Personen- und Sachschäden, insbesondere aufgrund von Unfällen führen
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2. Rechtliche Ausgangssituation 2.5 Was ist das spezielle rechtliche Problem im Hinblick auf die gesetzlichen Vorschriften und die Rechtsprechung zur Pauschalreise ? (Folie 1) Die Pauschalreise wird in Deutschland von Gesetz und Rechtsprechung definiert als ein Paket von mindestens zwei touristischen Hauptleistungen Die gewöhnlichen Leistungen eines Gastgebers, egal ob Privatvermieter oder gewerbliche Beherbergungsbetriebe sind im Regelfall keine Pauschalreise, auch nicht die Kombination von Unterkunft und Verpflegung, auch nicht wenn weitere Leistungen (Überlassung von Fahrrädern, Bettwäsche, Babybett) dazu kommen oder der Beherbergungsbetriebe über Zusatzeinrichtungen (Sauna, Schwimmbad, Fitnessraum) verfügt Solche zusätzlichen Leistungen oder Einrichtungen werden von der Rechtsprechung grundsätzlich als Nebenleistungen angesehen. Solche Zusatzleistungen oder Nebenleistungen sind demnach auch keine zweite Hauptleistung neben der Unterkunft: Der Gastgeber wird bei solchen Zusatz- und Nebenleistungen nicht zum Reiseveranstalter. Seine Leistungen sind keine Pauschalreise. 10



2. Rechtliche Ausgangssituation 2.6 Was ist das spezielle rechtliche Problem im Hinblick auf die gesetzlichen Vorschriften und die Rechtsprechung zur Pauschalreise ? (Folie 2) Das könnte sich theoretisch durch die Überlassung der Gästekarte ändern! Die Gästekarte selbst ist eine Zusammenfügung verschiedener hochwertiger Leistungen, so dass schon die Karteleistungen selbst insgesamt als Pauschalreise angesehen werden könnten Insbesondere aber die Kombination von Unterkunft und Gästekarte, die der Gast ja aus einer Hand, nämlich vom Gastgeber erhält, könnte als Pauschalreise angesehen werden Dies vor allem auch, weil es sich bei den Leistungen der Gästekarte um Fremdleistungen und nicht, wie bei den Neben- oder Zusatzleistungen des Gastgebers selbst, um dessen eigene Leistungen handelt Damit könnte der Gastgeber theoretisch zum Vertragspartner des Gastes im Rahmen einer Pauschalreise und damit zum Reiseveranstalter werden Er müsste dann nach den sehr verbraucherfreundlichen Vorschriften wie ein Reiseveranstalter haften und die umfangreichen und nicht einfach umzusetzenden Pflichten eines Reiseveranstalters nach Gesetz und Rechtsprechung beachten
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3. Die rechtliche Lösung 3.1. Was sind die Grundlagen der rechtlichen Lösung? (Folie 1) Grundlage der rechtlichen Lösung ist das Prinzip, dass die Gästekarte und deren Leistungen zwar für den Gast des teilnehmenden Gastgebers eine besondere Leistung darstellen, aber vom Gastgeber nur verschafft, bzw. vermittelt jedoch nicht als eigene Leistung erbracht werden! Der Gastgeber ist demnach nicht Vertragspartner des Vertrages über die Kartennutzung und auch nicht Vertragspartner des Gastes bezüglich der Nutzung der Leistungen selbst Es wird unterschieden zwischen dem Vertrag über die Nutzung der Karte selbst und den Verträgen über die Inanspruchnahme der Kartenleistungen Vertragspartner des Gastes bezüglich der Kartennutzung ist die Gästeinformation Bad Hindelang, Vertragspartner bezüglich der Inanspruchnahme einer Leistung der jeweilige Leistungspartner
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3. Die rechtliche Lösung 3.2 Was sind die Grundlagen der rechtlichen Lösung? (Folie 2)



Die Gästekarte ist für den Gast kostenlos Der Gast zahlt kein Entgelt direkt und unmittelbar für die Gästekarte Demnach erwirbt der Gast bezüglich der Kartenleistungen keinen vertraglichen Leistungsanspruch gegenüber dem Gastgeber und dieser muss nicht für Personen- und Sachschäden haften Der Gastgeber ist damit nur für die korrekte Ausgabe einer gültigen Karte, nicht jedoch für die Erbringung der Leistungen im Einzelnen verantwortlich 13



3. Die rechtliche Lösung 3.3 Wie wird dieses rechtliche Konzept praktisch umgesetzt? (Folie 1)



In erster Linie durch entsprechende Regelungen in den Kartennutzungsbedingungen Die Kartennutzungsbedingungen stellen klar, dass für die Kartenleistungen die Bedingungen des Leistungspartners (Öffnungszeiten, Geschäftsbedingungen) gelten und dass der Gastgeber nicht für diese Leistungen haftet Diese Kartennutzungsbedingungen und damit ihre wirksame Vereinbarung mit dem Gast sind deshalb besonders wichtig und erfordern entsprechende Mühe und Sorgfalt des Gastgebers
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3. Die rechtliche Lösung 3.4 Wie wird dieses rechtliche Konzept praktisch umgesetzt? (Folie 2)



Wichtig ist außerdem die richtige Werbung und Preisgestaltung des Gastgebers Wichtig ist die richtige Reaktion auf Fragen, Bedenken, Einwände und Reklamationen des Gastes Ergänzend dienen die Bestimmungen des Vertrages mit dem Gastgeber, insbesondere aber auch die Bestimmungen im Vertrag mit den Leistungspartnern dazu, dieses Konzept rechtlich umzusetzen Der Vertrag mit den Leistungspartnern stellt sicher, dass dieser für seine Leistungen dem Gast gegenüber haften muss und auch über eine entsprechende Haftpflichtversicherung verfügen muss 15



3. Die rechtliche Lösung 3.5 Ist dieses rechtliche Konzept zu 100 % sicher in dem Sinne, dass eine Veranstalterstellung und/oder Haftung des Gastgebers in jedem Fall vollkommen ausgeschlossen ist? (Folie 1)



Nein ! Abgesehen von dem alten Sprichwort, dass man bei Gericht und auf hoher See in Gottes Hand ist gilt: Das System der Gästekarte Bad Hindelang Plus ist nicht nur wirtschaftlich und organisatorisch und bezüglich der Marketingvorteile für den Gastgeber ein innovatives Konzept, sondern auch in rechtlicher Hinsicht Gerichtsurteile zu den rechtlichen Fragestellungen gibt es noch nicht Sollte es zu irgendwelchen rechtlichen Überprüfungen und/oder Gerichtsverfahren kommen, wird die Gästeinformation Bad Hindelang in jeder Hinsicht unterstützen Gegebenenfalls wird ein Musterprozess durch alle Instanzen geführt
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3. Die rechtliche Lösung



3.6 Ist dieses rechtliche Konzept zu 100 % sicher in dem Sinne, dass eine Veranstalterstellung und/oder Haftung des Gastgebers in jedem Fall vollkommen ausgeschlossen ist? (Folie 2)



Die Gefahr einer Personen- und Sachschadenhaftung des Gastgebers für Kartenleistungen ist jedoch nach allem menschlichen fachlichen Ermessen äußerst gering; gegebenenfalls bestünde selbstverständlich ein Regressanspruch gegen den Leistungspartner der nach dem Vertrag für die Leistungspartner zwingend haftpflichtversichert sein muss! Etwas größer ist die Gefahr einer wettbewerbsrechtlichen Beanstandung. Auch in einem solchen Fall erhält der Gastgeber jedoch jede Unterstützung von der Gästeinformation; die wirtschaftlichen Folgen einer solchen Abmahnung sind gering 17



4. Was muss der Gastgeber beachten? 4.1 Handhabung der Kartennutzungsbedingungen (1)



Die Kartennutzungsbedingungen und deren wirksame Vereinbarung mit dem Gast sind von besonderer Bedeutung! Sie gelten nicht automatisch, sondern müssen vom Gast ausdrücklich anerkannt werden Dies setzt nach den gesetzlichen Bestimmungen zunächst voraus, dass der Gast eine zumutbare Möglichkeit zur Kenntnisnahme von den Kartennutzungsbedingungen hat Dies wird erreicht mit Ausgabe der Nutzungsbedingungen durch den Gastgeber zusammen mit der Gästekarte Es ist zu empfehlen, dass der Gastgeber immer eine entsprechende Fassung der Nutzungsbedingungen für den Gast verfügbar hat und diese auf Anforderung des Gastes (nochmals) aushändigen kann. Ein simpler Computerausdruck oder eine Fotokopie genügt - die Gästeinformation wird zudem die Bedingungen in ausreichender Stückzahl zur Verfügung stellen.
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4. Was muss der Gastgeber beachten? 4.2 Handhabung der Kartennutzungsbedingungen (2)



Von entscheidender Bedeutung ist neben der Möglichkeit des Gastes, von den Kartennutzungsbedingungen Kenntnis zu nehmen, sein Einverständnis mit deren Geltung als Voraussetzung für die tatsächliche Kartennutzung Dies wird durch einen entsprechenden Vermerk auf dem Meldeschein erreicht, der künftig automatisch eingedruckt wird. Wird demnach dem Gast die Gästekarte ausgehändigt, so ist der entsprechende Haken auf dem Meldezettel anzubringen und der Gast bestätigt mit seiner Unterschrift sein Einverständnis mit der Geltung der Kartennutzungsbedingungen Ganz abgesehen von allen sonstigen gesetzlichen Vorgaben ist deshalb gerade bei der Ausgabe der Gästekarte die Unterschrift des Gastes unter dem Meldeschein besonders wichtig Es muss deshalb darauf geachtet werden, dass der Kunde keine Streichungen oder Zusätze vornimmt, z.B. (solche Kunden gibt es wirklich!) das Wort „nicht“ einfügt wo es heißt, dass er mit der Geltung der Kartennutzungsbedingungen einverstanden ist
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4. Was muss der Gastgeber beachten? 4.3 Werbung des Gastgebers: Grundsatz



Die gesamte Werbung und Preisgestaltung des Gastgebers muss auf die Umsetzung des Prinzips ausgerichtet sein, wonach die Karte für den Gast eine kostenlose Leistung ist Einwände: 



Das ist doch aber nicht wahr; der Gast bezahlt doch die Umlage, die ich bezahlen muss über den Zimmerpreis







Mein Gast ist noch nicht dumm; er erkennt den höheren Zimmerpreis gegenüber dem Vorjahr und kann leicht nachvollziehen, dass dies der Aufschlag für die Gästekarte ist!



Antworten: 



Niemand verpflichtet mich, dem Gast zu offenbaren, wie die Finanzierung der Karteleistungen erfolgt







Selbst wenn der Gast begreift, dass ich als Gastgeber dafür eine Umlage bezahle, muss ich dem Gast nicht Auskunft über die Höhe der Umlage, also darüber geben, ob ich die Umlage über den Zimmerpreis 1:1 an den Gast weitergebe







Es bleibt demnach richtig und wahr, dass der Gast nicht unmittelbar ein Entgelt für die Karte selbst und die Nutzung der Kartenleistungen bezahlt, erst recht weil er möglicherweise gar keine oder nicht alle Kartenleistungen in Anspruch nimmt
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4. Was muss der Gastgeber beachten? 4.4 Werbung des Gastgebers: Formulierung



„Verboten“ ist: 



Angaben wie: „Zimmerpreis inklusive Gästekarte Bad Hindelang PLUS“ oder „Unsere Preise schließen die Überlassung der Gästekarte Bad Hindelang PLUS“ ein







Jegliches gesonderte Entgelt für die Gästekarte Bad Hindelang PLUS und zwar weder in der Werbung, noch in einem Angebot, noch auf einer Buchungsbestätigung, noch auf der Rechnung







Die Auflistung der Gästekarte Bad Hindelang PLUS unter den gewöhnlichen Nebenleistungen, Zusatzleistungen, Inklusivleistungen oder Einrichtungen des Hotels bzw. der Ferienwohnung



Richtig sind: 



Formulierungen wie: „In unserem Hotel / bei der Anmietung unserer Ferienwohnung erhalten Sie als kostenlose Zusatzleistung die Gästekarte Bad Hindelang PLUS der Gästeinformation mit zahlreichen attraktiven kostenlosen Leistungen!“







Kurzform in der Werbung oder im Prospekt: „Gästekarte Bad Hindelang Plus der Gästeinformation Bad Hindelang als kostenlose Zusatzleistung.“
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4. Was muss der Gastgeber beachten? 4.5 Werbung des Gastgebers: Sprachregelung



Die Karte wird von der Gästeinformation Bad Hindelang herausgegeben Vertragspartner/Leistungspflichtiger/Ansprechpartner ist der jeweilige Leistungspartner Es gelten die Öffnungszeiten, Geschäftsbedingungen, Beförderungsbedingungen und sonstigen Bestimmungen des jeweiligen Leistungspartners Ich habe als Gastgeber keinen Einfluss auf den Leistungspartner und die Umstände der Leistungserbringung Wir können uns bei speziellen Fragen über die Umstände der Leistungserbringung gerne beim Leistungspartner für Sie erkundigen, aber nur dessen Auskunft weitergeben Bei Problemen, Schwierigkeiten, Unfällen, Pannen, Reklamationen im Zusammenhang mit der Leistung selbst wenden Sie sich bitte an den Leistungspartner Bei Problemen mit der Karte selbst (Karte ist verloren gegangen oder funktioniert nicht) sollten Sie eine Ersatzkarte ausstellen und bei Verlust die entsprechende Kartennummer über die OATS sperren lassen Sie als Gastgeber sind nur verantwortlich für korrekte Ausgabe/Initialisierung einer gültigen Karte an den Gast, nicht jedoch für die damit verbundenen Leistungen!
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4. Was muss der Gastgeber beachten? 4.6 Verhalten des Gastgebers in Konfliktfällen



Aus der Behandlung von Pannen und Unfällen von Anfang an völlig heraushalten An die Leistungspartner bzw. die Gästeinformation verweisen In keinem Fall Aussagen über die Leistungen der Leistungspartner machen und vor allem keine eigenen Auskünfte oder Zusicherungen abgeben Allenfalls Auskünfte des Leistungspartners für den Gast einholen und weitergeben Dabei immer klarstellen, dass es sich um eine eingeholte weitergegebene Auskunft oder Zusicherungen und nicht um eine eigene des Gastgebers handelt Nach Möglichkeit den Leistungspartner und/oder die Gästeinformation informieren Falls es zu irgendwelchen Abmahnungen oder Beanstandungen in rechtlicher Hinsicht durch Gäste, Anwälte, Verbraucherzentralen oder die zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs kommt: Sofort die Gästeinformation verständigen! Keine eigene Korrespondenz führen!
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4. Was muss der Gastgeber beachten? 4.8 Besonderheiten bei eigenen Pauschalen des Gastgebers Soweit der Gastgeber ganz bewusst und geplant als Reiseveranstalter tätig wird und eigene Pauschalen vermarktet, wird dringend empfohlen, gleichwohl die Gästekarte als kostenlose Zusatzleistung darzustellen Dies heißt, dass auch bei der Vermarktung solcher Pauschalen die Gästekarte nicht als Bestandteil der vertraglich versprochenen Reiseleistungen aufgeführt werden soll Auch soll die Gästekarte insoweit nicht als Inklusivleistung beworben werden In der Buchungsbestätigung soll ausdrücklich vermerkt werden, dass die Gästekarte eine vom Gastgeber/Reiseveranstalter nur vermittelte kostenlose Zusatzleistung ist Der Gastgeber muss aber im Falle der Vermarktung eigener Pauschalen mit Ausgabe der Gästekarte verstärkt damit rechnen, gegebenenfalls für die Kartenleistungen als Reiseveranstalter haften zu müssen Der Abschluss einer Personen- und Sachschadenversicherung für Reiseveranstalter ist deshalb unbedingt erforderlich und von existenzieller Bedeutung!
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5. Zusammenfassung



Die rechtlichen Risiken für den Gastgeber sind durch die konkrete rechtliche Ausgestaltung so gering wie möglich gehalten Insbesondere mit der Beachtung der Vorgaben zur Mitwirkung des Gastgebers an der rechtswirksamen Vereinbarung der Kartennutzungsbedingungen mit dem Gast und bezüglich der Werbung und Preisgestaltung kann der Gastgeber rechtliche und damit wirtschaftliche Risiken weitgehend vermeiden Die wirtschaftlichen Vorteile für den Gastgeber der Teilnahme an einem innovativen und zukunftsorientierten Konzept, das seine Auslastung und die Zufriedenheit seiner Gäste entscheidend verbessern kann, überwiegen ganz deutlich die verbleibenden rechtlichen Restrisiken Die Gästeinformation Bad Hindelang wird in Zusammenarbeit mit dem Referenten bei rechtlichen Konfliktfällen dem Gastgeber jeden möglichen Beistand leisten 25
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Hinterstein - Giebelhaus Bad Hindelang - Hinterstein Bad Hindelang ... 

25.12.2013 - AST = Anrufsammeltaxi, Zustieg in Sonthofen, Busbahnhof ohne Reservierung mÃ¶glich. Bei Abfahrten .... Internet unter www.badhindelang.de,.
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Hinterstein - Giebelhaus Bad Hindelang - Hinterstein Bad Hindelang ... 

17.12.2016 - AST = Anrufsammeltaxi, Zustieg in Sonthofen, Busbahnhof ohne Reservierung mÃ¶glich. Bei Abfahrten ... Internet unter www.badhindelang.de,.
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Bad Hindelang 

AST = Anruf-Sammel-Taxi xi ab delang,. T = verkehrt bis ... Wertach, Rathaus an. 85 Wertach, Rathaus ab. 62. 64. 68. AST. AST. AST. AST. 2. 4. 6. 8. 10. 12. 14.
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Hinterstein - Giebelhaus Bad Hindelang - Hinterstein Bad Hindelang ... 

Montag bis Freitag. Hinterstein â€“ Bad Hindelang. Das Anruf-Sammeltaxi (AST) .... kostenlos, ansonsten gilt das. Tarifangebot der VG OberallgÃ¤u. Info Fahrplan ...
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Bad Hindelang - mona-allgaeu 

16.12.2017 - 44. 46. VERKEHRSHINWEIS. S. H. , L.18. H. H. Bahn aus Kempten an. 06.29. 07.22 07.59 08.29 08.59 08.59 09.21 10.00 10.00 11.00 ...
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Bad Hindelang - LBV 

Meldebogen fÃ¼r Beobachtungen. Landesbund fÃ¼r Vogelschutz in Bayern e. V. (LBV). BezirksgeschÃ¤ftsstelle Schwaben. VogelmannstraÃŸe 6. 87700 Memmingen.
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49 Bad Hindelang - Bad Oberdorf - Hinterstein 

08.12.2017 - Kurs. VERKEHRSHINWEIS. Hinterstein, "GrÃ¼ner Hut" ab. Hinterstein, "Steinadler". Hinterstein, BÃ¤ckerei Weber. Hinterstein, vorderes Dorf. Bruck, Parkplatz SÃ¤ge. Bruck. Bad Oberdorf, Ortsmitte. Bad Oberdorf, Kriegerdenkmal. Bad Oberdorf
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Hinterstein Bad Hindelang - Bad Oberdorf - mona-allgaeu 

Feiertagen. RVA Regionalverkehr AllgÃ¤u GmbH, Im Steinach 4, 87561 Oberstdorf,. 08322 96770, info rva-bus.de. "Komm mit" Morent GmbH & Co.
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Bad Oberdorf - Hinterstein Bad Hindelang - Bad Oberdorf - Mona 

Montag - Freitag. RVA Regionalverkehr AllgÃ¤u GmbH, Im Steinach 4, 87561 Oberstdorf,. 08322 96770, info rva-bus.de. "Komm mit" Morent GmbH ...
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48 Sonthofen - Bad Hindelang - Oberjoch - (Tannheim-Reutte ... 

13.05.2017 - in Richtung: Bad Hindelang,. Bad Oberdorf, Hinterstein,. OberMoch, UnterMoch. Infos und $nmeldung unter Tel. 08321 / 4040. Anruf-Sammel- ...
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49 Bad Hindelang - Bad Oberdorf - Hinterstein 

13.05.2017 - 07.03 08.03 09.03 10.03 11.03 11.33 12.33 13.03 13.33 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 18.33. Hinterstein, vorderes Dorf. 07.04 08.04 09.04 ...
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Oberstdorf - Sonthofen - (Bad Hindelang/Rettenberg) - Wertach ... 

13.05.2017 - Camping GrÃ¼ntensee, Buron Kinde. 10.51 17.50 17.50. Wertach. 10.32 16.11 10.32. Wertach. 10.55 x17.55 17.55. Camping GrÃ¼ntensee ...
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Oberstdorf - Sonthofen - Bad Hindelang - Hinterstein â€“ Oberjoch 

25.12.2010 - SF, OberallgÃ¤uer Platz. 06:02 06:42 07:02 07:42 08:09 08:39 09:07 09:09. 09:39 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:39 15:04.
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Bad Hindelang - Hinterstein Bus: Oberstdorf - Sonthofen 

10:39 11:09. 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39. 14:39 15:04 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:44. 19:33 Anrufsammeltaxi. Binswangen. 06:04 06:44 07:03 ...
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Bus: Oberstdorf - Sonthofen - Bad Hindelang - Hinterstein â€“ Oberjoch ... 

Bus: Oberstdorf - Sonthofen - Bad Hindelang - Hinterstein â€“ Oberjoch - (Unterjoch - Jungholz - Wertac h - Oy) - Tannheim - Reutte/Tirol. U. U. Bahn: Kempten ab.
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Bus: Oberstdorf - Sonthofen - Bad Hindelang - Hinterstein â€“ Oberjoch ... 

E = 26.06. bis 25.09.2016; G = 14.05. bis 09.11.2016; Mo-Fr = Montag bis ..... U = Umsteigen in Immenstadt; Bahnfahrplan nur gÃ¼ltig bis 20. Oktober 2016!
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Urlaub ohne Nebenkosten: Bad Hindelang setzt alles auf eine Karte 

eine Karte ... Heilklimatischen Kurort kostenlos, sogar der Ski-Pass fÃ¼r 32 ... Fax +49 (0) 8324-8055, E-Mail: [email protected], www.bad-hindelang-plus.de.










 


[image: alt]





Bus: Oberstdorf - Sonthofen - Bad Hindelang - Hinterstein â€“ Oberjoch ... 

ZeichenerklÃ¤rung: E = 30.06. bis 29.09.2013; G = 05.05. bis 13.10.2013; x = Bedarfshaltestelle: ZusteigemÃ¶glichkeiten auf der Zwischenstrecke ohne GewÃ¤hr.
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PLUS™ 

nutrientes que son buenos para tu corazón y para mantener la salud de tus huesos. PLUS™. ¿Está tu cuerpo forjado para un
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Bad Meinberg 

30.03.2010 - Spirituelle Coaching Ausbildung. Lerne ... Coaching-Techniken wirkungsvoll zu beraten, zu ...... bis zum Vorstellungsgespräch, Verhandeln von.
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Bad Meinberg 

30.03.2010 - Bewerbungstraining fÃ¼r Yogalehrer. Wie schaffst du es, in Fitnessstu- dios, in Unternehmen, in Yoga. Zentren oder anderen Institutionen.
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Bad Mergentheim 

18 Die Mergentheimer Unterwelt ///. Mit Günther Deeg im nördlichen Schlosskeller .... ning, Klaus Braune, Sascha Deeg, Gisela Dittkuhn und Eva-Maria. Rapp.
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ASV-Mini-Tournee-Langlauf 2019 Hindelang 

27.12.2018 - ParkplÃ¤tze am Schwimmbad verwenden (OstrachstraÃŸe 21, 87541 Bad Hindelang) ... U8/9 m/w ohne Zeitnahme! 1,0 km. U10/11 m/w. 1 Runde.
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AOK PLUS. 

â€žIm Wettbewerb ganz vorn dabei sein. Mit der AOK PLUS. Das reizt mich als Trainee.â€œ â€¢ Ambulante Versorgung. â€¢ Fallmanagement â€“ StationÃ¤re Versorgung.
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